
 

 

 
Kostentarif zur Erhebung von Standgebühren für die regionale Ausbildungsbörse (RAB) 

im Landkreis Rotenburg (Wümme) 
 

- gültig ab 01.01.2024 – 
 

Für die Teilnahme an der regionalen Ausbildungsbörse (RAB) werden die genannten Kosten erhoben. 
 
Die Leistungen werden vom Teilnehmer mittels Rechnungslegung zzgl. Mehrwert- und Umsatzsteuer 
erhoben. 
 

Folgende Leistungen sind mit der Buchung eines Standes an der regionalen Ausbildungsbörse 
(RAB) inbegriffen: 

 

Direkte Leistungen Ausstellerplatz 2 x 2,5 m in der BBS Zeven inklusive Tisch, 
Bestuhlung und Strom 

Indirekte Leistungen  Pressearbeit, Social Media, Messebroschüre mit 
Ausstellerverzeichnis und Messe-Plakate  

 
Für diese Leistungen soll eine Standgebühr in Höhe von 350,00 € erhoben werden. 

 
 
 
 


